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S 1ST iılıcht eugnen daß die klostergeschichtlıiche
FOrsSschung denetzten Jahren IntenSs1iv und ausgebreite auch

L  jenen Kreisen eingesetzt hat, die insoweit em ierner
stehen, als Bearbeiter N1IC selbst dem Ordensstan an-
gehören. IC T wenigsten ist daran das Aufblühen der
kirchlichen Verfassungsgeschichte beteiligt, 1e 1Ja lebhatter och
VOIN den Vertretern der philosophischen als der Juristischen
und theologischen betrieben WI1rd. i1ne besonders
fTreundlıche Heimstätte hat diese Diszıplin in der Sammlung
„Kirchenrechtliche Abhandlungen“ gelunden, die den Bonner
uristen Ulrich utZ, uUNsSeTerTr führenden Kirchenrechts-
historiker, ZUu HMerausgeber hat In dieser Publikation Ist uch
die Klostergeschichte ebhaft gelörderTt, schon darum, weıl dıe

dieser Stelle ebhait angestellten Forschungen ZUT arr- und
Archidiakonatsgeschichte auch die Grenzgebiete monastıschen
mittelalterlichen Lebens streifen. Ich die TDe1ten VON

Schäter, 3 Künstle,?)  ugen Baumgartner ? und VON
OSC LÖöhr. uch die TDeıten VON Barth ®) und O1S
Schulle€  A  6  )) gehören 1ileher eig ersterer doch nın und wıider
den ntel der klösterlichen Institute den Käm]3fien; welche

172 Jahrhundert Frankreich die Reformbewegung VEeQEN
Pfarskirche und 117 deutschen ittelalter Kıiırchenrechtliche Abh

Stuttgart 903
Die eutsche Yfarrei und Ihr Recht 11 usgange des Mittelalters. Ebenda 1905
(jeschichte und eC| des Archiıdiakonats der oberrheinischen Bistümer mit

Einschluß OUu Maınz und ürzburg. Ebenda 1907
DIie Verwaltung des kölnischen oßarchıdiakonats Xanten amn usgange

des Mittelalters Denda
Hıldebert Lavardın O - und das kirchliche Stellenbesetzungs-

recC Ebenda
6) Der del und dıe eutsche Kıiırche 1171 Mittelalter. Studien vAhne Sozial-

RKechts- und Kirchengeschichte. Ebenda 1910
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die Laienherrschaft führte‚‘ und 1etzte£ef prü die soz1lale Stel-
lung der in die mittelalterlichen Klöster Eintretenden Mehr
als die vorgenannten beschäftigen sich noch ZWE] Spezlalar-
beliten m1t der (Gjeschichte des Mönchtums DE ist einmal die
Untersuchung VON eioOnNs Merwegen - 1JAS Yactum des
l. Fruktuosus VoO Brage,“ ein wertvoller Beltrag und üuber-
dies ein ‚ erster nachdrücklicher Ansatz /ARRE Erforschung des
suevisch-westgotischen Mönchtums I)ann aber die Studie des
schon genannten Schäfer „DIie Kanonissenstifter 1m
deutschen Mittelalter.“ ?) ITKIIC eline orobe Zahl wertvoller
eiträge innerhalb einer durch ihre Akrıbie nd Erudıtion Dest-
anerkannten ammlung, die zudem in schneller olge 1mM autfe
NUur weniger Jahre erschienen ist

Soweit aber das besondere Interesse des (OQOrdenshistori-
kers 1n rage omm treten alle diese TDeIten zuruck VOT
der neuesten Veröffentlichung Aus der ammlung 1BEA „Kurıie
und Kloster 1m ahrhundert“, udıen ZU!T Privilegie-
LUNS: Verfassung und besonders FEr Eigenkirchenwesen der
voriranziıskaniıschen en vornehmliıich au TUn der Yapst-
urkunden VON Yaschalis bıs auft LLUCIUS 88l (1099—1181)

Ferdinand n 1910VO eorg SCHhreiber, Stuttgart,
S und 206 S und 4063 Kırchen-

rechtliche Abhandlungen eft und [J)as Buch Ist
das oroß angelegte Werk eines Jüngeren Forschers. on eın
Müchtiger FE Jläßt . erkennen, daß CS aut einem riesigenQuellenmaterial aufigebaut ist Wıe der utor bemerkt, wurden
alle 1mM Regestenwerk von Jaife ?) verzeichneten Urkunden der
ım Buchtitel namhaf{t gemachten Pontifikate eingesehen, dazunoch die seitdem veröffentlichten Urkunden aus den Regie-rungsjahren der Päpste Paschalis- H.. bis auf Lucian III., W1e

die Publikation VON Dellaville Ie - Roulx*) und die etzt-
jJährigen Veröffentlichungen VOT Paul eHr®) einbezogen, aber
außerdem noch eine stattlıche Anzahl VON Nicht-Papsturkunden
ZUur Frgänzung und Vervollständigung des Materı1als verwandt.
Wie ach der Seite der Quellen, ste auch iın 1INS1IC aul
die einschlägige Literatur das Werk Dahlz auft der ohe der

Ebenda 1907
Ebenda 1907. Diese Untersuchung 1S In einem außierhalb der SamnilüngUutz ausgegebenen „Kanonissen und DiakonisSCH, die kanonische Aebt_issin S(Freiburg, Herder ergänzt.

KOeenfeld, Kalten [UNT Leipzig DA
Philipp affe, Regesta Pontiticum Rorh'anomm. Wattenbach,
elavı le Roulx, Cartulaire general de ordre des HMospitaliers de-St. Jean de Jerusalem. Paris 1894

hist. Ir
9) Nachrichten: C kgl Gesellschaft der Wiıissenschaften iın Göttingen. 4a
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Forschung. Das Verzeichnis LLUTr der gekürzt zitierten Er  e
umfaßt N1IC wenıiger a1S ZWaNnZzlg Seiten

Ueberraschen WIrd es jeden (Ordenshistoriker und ebenso
lehrreich WI1Td IUr ihn se1in, WEeNnNn ch zunächst daraut
eingehe, Was den Ausgangspunkt TUr das bezeichnete Werk
geboten. hat Wıe der Veriasser 1m VOrwort (‚ V1) mitteilt,
machte ihn der Berliner Hıistoriker Michael ang aU1 die
VON diesem herausgegebenen»” „Päpstlichen Kanzleiordnungen
VON Z S1500 autimerksam.. In Tangls Ausgabe ') iindet
siıch unter andern eine Sammlung von Privilegien, welche
die Kurie ın dem bezeichneten Zeitraum TUr einzelne en

DDiese uster besonders TUr dıeauszustellen pflegte
äalteren ıunter en Mönchsorden und relig1ösen (jenossenschaiten
estimmt, und ZWaT TUr Cisterzienser, Cisterzienserinnen,

Prämonstratenser (Einzelklöster), Augustiner, Benediktiner,
Prämonstratenser (Mutterkloster), Kartäuser, Klarıssen,
Templer, 8. Hospitaliter, Deutscher e on ang]

hatte in der Einleitung Z seiner 1U0ON bemerkt, daß diese DPr1i-
vilegien mehr als eine bloße Aneinanderreihung VON Stilmustern
bedeuten, daß hier vielmehr eine Rechtsaufzeichnung vorliegt.

Der nregung Tangls, eines gewiß ebenso gründlichen
WwI1Ie teinsinnNıgenN Kenners mitt  alterlichen kurialen Lebens tole
gend, machte sich Schreiber dıe mühevolle Auigabe, die Ent-
stehungsgeschichte der genannten Ordensprivileg ıen be-
arbeıten. Als Ausgangspunkt er Untersuchung wählte der Ver-
Jasser den Pontiftkatsanfang- (10909) Paschalis 8l (1099-—1118),
der schon deshalb term1ınus a quo geeignet schien, weıl
dieser Zeitpunkt der Gründung des ('isterzienserordens
nahesteht DITG Untersuchung sollte DIS Zzu Jahre 1215 TE

werden, weil hier aul dem vierten Laterankonzil, eine
der wıichtigsten Bestimmungen der päpstlichen Klosterprivile-
g1ien, die Novalzehntfreiheit, testgelegt wurde. „DBel der UECH=
arbeitung der den Einzelklöstern und den en gegebenen
Privilegien zeigte sıch aber bald, daß A NIC genugen würde,
das erste Auftreten der. einzelnen Bestimmungen des Privile-
Q1um COMMUNE beobachten. 5S ergab sich vielmehr die
Notwendigkeit einer systematischen Behandlung der Beziehun-

NamentlichDCNH, die zwischen Kurie und Kloster bestanden
das NSUTU des päpstlichen Schutzes erheıischte dıe größte AUITE
merksamkeit und bald trat dıe besonders CHSC Beziehung elner
Uruppe VOIN Ostern hervor, in deren Privilegierung sich das
germanische Eigenkirchenrecht geltend machte die päpstlichen
Eigenkjöster. Es galt deren Verhältnis ZUT Exemptiop Testzu-

Innsbruck 1594.



stellen, Was einmal Untersuchungen ber den Sprachgebrauch
der Exemtion veranlaßte, aber auch eingehenden Frörterun-
CM ber die Urdensverfassung Denn ergab sich E
eigenartige Wechselwirkung zwischen monastiıschem Vertas-
sungsleben und päpstlicher Eximiterung. ETSst nach Erledigung
dieser grundlegenden Vorarbeiten WarTr € möglıch, die weiıtere
Summe der Beziehungen zwıischen Kurie und Kloster Z be
handeln Letztere bedeuteten vielen Punkten ebensovieleBe
ziehungsverhältnısse zwischen OnNnchtLum und Episkopat. _ Um
diese gebührend würdigen können, 8 S wiederum NOt-
wendig, dem Eigenkirchenwesen der Klösternachzugehen, eine
Aufgabe, wichtig erschien, ihr besonders
großen ZUZuUu WeIsenNnN GB b

Diese Problemstellungen Sind mehr IS c_ Hınsıiıcht
Interesse weckend und zugleic rec dankenswert eder, der
die (jeschichte e1 monographisch Dehandelt, empfMndet
CS m1t [1UT 7A lebhatitem bedauern, daß Vorarbeıten A
DEMEINETECT atur mangelt F tehlte eben der grobe
Rahmen en i1Nan die Spezialuntersuchung hineinarbeiten
kann Wır beduriften bislang noch sehr der Untersuchungen
welche die Beziehungen der Klöster ZU apsttum, ebensö,
ADr auch die olt VerWwI1C ellung Zu (Irdinariıus und

Vertretern behandelten. ‚Man wıird N1IC 1elY
MNan behauptet, daß für die vorfranziskanischen. Klöster

und vieler Hinsicht noch ber diese Zeitgrenze hinaus
Schreibers Publikation dıe bezeichnete C wesent-
lıchen austiu GewißsSind dahingehende UntersuchungenBlumenstok, 5WeißS abre Hüfner« dankenswert, aber
bei weitem absı jieBe A ‚ersieh al euulic
manJeNE Arbeiten hrei eIs weltausgrel enden For Sergebnissen 1ßt

WT gehen näher aut diese selbstein Der erste Abschnitt
ist überschrieben mit „Schutz und Fxemption“ (T, —1153 Det
Dapstlıche Schutz die ogroße historische AnalogiebildungKönigsschutz. F überholte aber SCIMN Vorbild bedeutend

der Ausdehnung und mehr noch der Entwicklungsfähig-keit Bald Trat Schutzbrie die Schutziformel - VOT De-
deutenden Summe V{ Bevorrechtigungenzurück. Von den
Klöstern des Schutzinstitutes erfreuten sich seltens der Kurie

Der papstlıche Schutz 111 Mittelalter. Innsbruck 1890

gorilanisch-cluniacensischen eit. Berner phil Diss. ase
Die kirchlichen Exemtionen der Klöster VOnNn ihrer Entstehungbhis ZUTF SC

des
oles franc. Ath  enes et de Rome LXI1

fu SI! le er CENSUUM de l’eglise:Romaine. Paris 1892

Das Kechtsinstitu der klöster>  ehen Fxemption 111 der abendländischen
Kirche. Mainz 1907 C 111 Archiv für kath; Kirchenrecht. LXXAXIV 302 ft.
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eines besonderen Interesses dıie dem Papste übéreigneten KI1ö-
ster, welche Schreiber als päpstliche Eigenklöster bezeichnet
S kann vielleicht beiremden, WE WIr VO päpstliıchen
Eigenkloster reden und amı aul HAHSGFE Zeıt einen 11SGI1C
des germanischen Kirchenrechts übertragen, das der kanonisti-
schen Doktrin doch gegensätzlich gegenübersteht WIr
glauben jedoch, daß dıe nachfolgenden Ergebnisse w1e auch
der angel einer nassenden, dıe wesentlichen emente UuNSeTES

Rechtsbegriffes zusammenfassenden Bezeichnung uUunNns AA A
jührung dieses amens vollau{t berechtigen.“ f.) Von den
Oostern des Jahrhunderts stan ein grobher Teıl 1m Napst-
lichen igen, allerdings N1IC hre enNrza Laikale rTrund-
herren hatten, we1l S1e ihre Gründung sicherstellen wollten,
Ss1e dem Papste vollem igentum übertragen und In Rom

iNan tatsächlich das Bewußtisein einer Sachherrschait „KUr
die Kurie bedeutete jeder Erwerb eines Eigenklosters die Be-
Irelung VO  an Kirchengut AdU>S Latenhand; jede Kommendatıon
tellte sich als eIn stiller imme doch bedeutsamer Sieo der 1irCcH-
lıchen Reformgedanken in jenem oroßen Befreiungskampfe des
1E und F Jahrhunderts Car CN Devor dıe Kurie das Rın-
en m dıe reihel des Bistums und des Reichsklosters De-

und vollends weıit eher, als die Scheidung VOIN eccles1ia
und altare den nıederen FEigenkirchen aufhalf, sich die
Befreiung schr vieler Klöster vollzogen.“ (I, 19) (UJnd gerade
dieses Eigentumsverhältnis WwIird VOINN der Kurıe zu / Gunsten
der bezeichneten Klöster energisch. beiont. A bewußter R
vorkehrung des Besitzverhältnisses begnügte sich bel Brieien

Klosterbedränger der aps sehr selten m1t einem Hinwels
20081 dıie ‚Zugehörigkeılt bäpstlichen Schutz (protect10), viel-
mehr betonte bel derartigen Interventionen aut und nach-
drücklich das igentum der römischen Kırche, das päpstliche

und Patrımonium.“ ( Z Man sıe deutlich, W1e das
Figenkirchenrecht des tTich UTZ iın Sachen des Beneftizlal-
wesens ZUT erstenmal herausgearbeitet hat, auch in den Be-
ziehungen Von Onchtum und Yapsttum wirksam wird.

ber NIC jedes päpstliche Eigenkloster war durch seine
sachenrechtliche Zugehörigkeit ZUL ecclesia Romana damıt auch
exemt. Ebensowenig jedes Schutzkloster. Exemtion Schreiber
faßt diesen Begriff unter dem Gesichtspunkte der reihel on

der Strafgewalt des Ofdinarius Schutz und päpstliches igen-
Die Eigenkirche als —Element des mittelalterlich-gefmanischen Kirchenrechts.

erln 1895 DE E l e  Geschichte des kirchlichen Benefizialwesens VOonNn seinen Anfäangen bIs
auft die Zeıt Alexanders 111 I J L ebenda 895 er dıe Eigenkirchen-
N1ISMUS und (Germanismus“ ın der „Internationalen Wochenschrift“ L11 ahrgang,Forschung orjentiert out und zusammenfassend derselbe In seinem Aufsatz „Arla-
010 Nr 5() —5
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kloster sın selbständige Efscheifiungsformen des kirchlichen
Gemeinschaftsiebens, die sıch TEe1C verschränken können.
Exemt werden die Schutzklöster 1Ur Urc die besondere Pri-
yilegierung des Papstes, aber diese basıert aul gewlissen Vor-
aussetizungen, daß einmal das Kloster die Gründung einer
königlichen und fürstlichen Famıilie 1St, der doch als sehr De-
deutendes päpstliches Eigenkloster auftritt, oder SCHI1eE  1€: als
(ilied eines exemten (J)rdens erscheımnt. Die atsache der Exem-
on selbst ist Nn1IC solort Aaus jedem Klosterpriyileg gleich
erkennen. Schreiber untersucht in grundlegender A Ww1Ie die
Kanzlei des Jahrhunderts den Sprachgebrauch nd die
Unterscheidungsmerkmale der Exemtion entwıckelt Pr be-
schäftigt sich mıit dem der Kurie‘ gezahlten Zins und Deson-
ders mit dessen Rechtsnatur, weiter miıt den JTerminis njUS“‚
„Protecl10“, „libertas“, also mit Bezeichnungen, die tast in I>
dem päpstlichen Klosterprivileg vorkommen. Ir erorter‘ terner
das T1 „nullo mediante“, die Bedeutung der „tutela S4 SS
Clalıs“, den Vorbehalt „Sa1Vya sedis apostolicae auctoritate. « Jle
diese Bezeichnungen sind iur die resistellung der Exemtions-
Verleihung wichtig, besonders dann, WENnN sıch ein Iüur
Benediktiner und Augustiner ausgestelltes rıyileg handelt, weil
el diesen Ja der en siıch N1C exemt WT,

Von der Rechtsstellung des Einze  osters wendet siıch
der Verfasser ZU Re SVverN1 der en und ongrega-tionen. Letzteres Wort wıird natürlich ım Sıiınne des lteren
Sprachgebrauchs verwandt. Die Benediktiner werden in „das
isolierte Benediktinerkloster“ und in die „zentralistisch “ Orga-nisierten unterschieden. Unter den isolierten ist eın eıl exemt,eın anderer aber nicht. Die Kongregationen von Cluny, Cg
maldoli, Vallombrosa waren exemt, desgleichen die der Rege]des Benedikt . nahestehenden  Kartäuser.  In 1NS1C auf
andere Orden erfolgt die Feststellung: „Die Entwicklung der
Privilegienfolge der (Cisterzienser nd der geistlichen. 1tteror-
den Dietet Qanz im egensatz dem, Was WIT bDel den en
Benediktinern vorfanden, das Schauspiel eines interessanten
Wachstums In der privilegienrechtlichen Stellung jener spiegesıch vornehmlich hre anders geartete kraftvolle Organisationund hre kırchenpolitische Bedeutung in den beiden Schismen
wieder.“ G 83.) Iso das A Verfassungsleben der . Letztge-nannten War der Verleihung aber auch der Behauptung der
Exemtion gunstiger. Zudem- standen S1IEe Rom niıcht ım Ver-
hältnis des FEigenklosters. Was lerner die ugustinerkonvente(Regularkanoniker) angeht, WwWaren gerade S1e d wenigsten g..eignet, in der Exemtionsbewegung eine spielen. „Sie
trafen sıch mit den Benediktinern in einer Tast ebenso großen
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Isolıterung nd ı.Dertraien S1e in ihrer Abhängigkeit.“ 4 100.)
Die Mehrzahl VOII ihnen umgewandelte reformierte Sa-
kularkanonitıker. „Mer den ugustinerkonventen TOTZ monachaler
Normen STtAd anhaftende säkulare Charakter hınderte S1e W1Ee
ein BleigewiCc höherem Flug.“ (T, 102.) uch dıe en
Augustinern in vieler 1NS1IC. verwandten Yraämonstratenser
vermochten ebensowen1g TOTZ CIHNEr vorübergehenden 1inst-
ezeugung Innozenz 1{ eiIne exemte ellung‘ sich e_
werben. „Sıe bezahlten ihre eigenartige Mittelstellung zwischen
Regular- und Säkularklerus, dıie intensive seelsorgliche ätig-
keıt, die s1e notwendig in Abhängigkeit VOIN Bischot Uund
bischöflichen ()ffizialen brachte, m1t dem erzıic aut xem-
t10n. Im Yrämonstratenser siegte der orherr, indes der oNC  )
wenıigstens dem ‘Rechite nacCh, unterlag.“ (1, 1073 Hutners Aut-
stellung, der en SEe1 1m Jahrhundert exemt SEWESCH,
1st gänzlıch falsch

Man sıeht, W handelt sich In diesem ersten Abschnitt
grundlegende Erörterungen. „Die Beziehungen des Osters

ZUum Ordinarıius“ ist der ihm nachfolgende betitelt. re1ilic.
Mag INan 1 Auge ehalten, daß auch Her dre1 aktoren,
nämlıch apst, Bischoft und Kloster In ihren gegenseltigen Be-
zıiehungen ZUT Darstellung gelangen. unachAs WIrd die ABt-
ahl behande und dieserhalb der KreIis der ähler geWwÜr-
digt und ZWaTt das Einzelkloster, aber auch die 1m utter-
klosterverband befindlichen klösterlichen Niederlassungen da-
hingehend eachte Die Abtwahl soll fre1l se1in, Was die Kurie
N1IC bloß in Hinsicht auf den grundherrlichen und fürstlichen
Eigenkirchenherrn, sondern ebensosehr in aller Schärie dem
Bischof gegenüber betont Tellil stehen hier, WIE Oit Del
derartigen Rechtssatzungen Theorie und PraxIis auftf gespanntem

Iie die Wahl sıch anschließende Benedi  10N wird
Oit ZUu Krıterium der Rechtsstellung des OSsters über-
aup Exemte werden bald in Rom gewelht, en teil-
welse auch die Wahl eines belıebigen Konsekrators, andere

werden TOTLZ ıhrer autonomen ellung den Diözesan-
1ischof verwıiesen. Aufschlußreich sind die daran sich knüpfifen-
den Erörterungen ber den den Klosteroberen zustehenden

p 1 X insoweilt nämlıiıch die Kurie des Jahr-
underts azu ellung nahm. TeLNC sSind gerade die Pa
scheidungen dieses äkulums, das reich gesetzgeberischen
der ( jesetze sammelnden e1s Warl, in diesem Punkte WIE
auch iın vielen andern den Klosterorganısmus betreffenden FIA=-
gcCh IUr dıe iolgenden Jahrhunderte maßgebend geworden.
Darlegungen ber die Jura pontificalia, über Klostergründung
und Begrüpdung bis‚ch\öflicher Jurisdiktion, üper die Auisichts-
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rechte des Diözesanoberen, Gerichtsbarkeit ber die Klöster,
Genossengerichte der e  S, Beireiung VO Interdikt, ppella-
UON, Abwehr weltlicher Gerichtsbarkeit, Beteiligung Al der
Diözesansynode, Abgaben Bischof, Domkapitel, Archidiakon,
an beschließen den zweıten Abschnitt Wır teilen [1UT 4C
worte m, aber man ermi1ßt, W1e viele wertvolle Materien jer
in Angriff S1InNd.

Miıt Lebhaftigkeit wendet siıch der drıtte Abschnitt einem
Problem Z das die NWirtschafts- und Rechtsgeschichte be-
sonders interessiert, nämlıch der klösterlichen I8 {iIre 1T

ınm karolingischer S-C1t die staatlıche Gesetzgebung sich
auch mMi1t dem Zehentproblem befaßt, ZOQ Jetz das clunia-
zensische Reformpapsttum dieses VO  e sein FOLUM.- Schreiber
geli E die Feststellung äDt die Stellungnahme der
Päps des 11 Jahrhunderts en daß WIr VON Paschal {{
DIs Innozenz (  ) VOT einer eEINNEeI1C sıch tOft=
setzenden päpstlıchen Zehentpolitik stehen, „die ihrerseits 1S-
dem Kloster, WEINN auch N1IC immer ausdrücklich urkundlıch,

doch mıiıt voller Absicht und grundsätzlich” die volle Zehent-
reine1l zubilligte. Anspruchsvoll und unbeugsam zugleic irat
der Machtwıille des Reformpapsttums ogerade in der Zehent-
rage iın Frscheinung.“ (1 259)) Und auch ugen I1 1145 bis
L133 und Anastas1ius (1153—1154) hielten a der Zehent-
politik- ihrer -  orgänger lest. ber unter dem FEngländer ITA
drian (  ) vollzog sich ein radikaler Bruch mit
der ergangenheit. Er beschränkte die Zehentfreiheit VON em
a aut die Beireiung VO Neubruchszehent und ZWAarTr 1ür
alle rden, die kKıtterorden vielleicht _ AUSLECNOMMEN. !) Der
Kirchenpolitiker Alexander IH; dem die Cisterzienser und Rıtter-
orden wertvolle Dienste leisteten, gab diesen die Vo Zehent-
ireiheit, den übrigen en aber HAH: die Novalzehentfreiheit.
Erst das Jahr 1215 und ZWar das Laterankonzil, brachte iur
alle en hne jede AÄAusnahme die Zehentfreiheit VOIN Neu-
bruchsland, natürlich insowelt sich die Bewirtschaftung seltens
der Klöster miıt eigener an der doch aut eigene Kosten
vollzog (L, 2069) SO hier ndlich einmal helles 16 aufdie biısher kaum gestreifte ellung der Kurie ZUE Zehentleistung( A Zehentfireiheit mittelalterlicher Klöster. Der V.erfasser
schließt aber die historische Darlegung der Zehentirageaußerdem och UntersuchungcCnh zur{ Rechtsnat_ur und Revindi-
kation des Zehenten an.

(jerade diese Fes
wägendé Art des Verfass‘ergellung (I, 261) ist sehr 1ehrr€ich | Tur die vorsichtig

10*
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Fın tarker TeIil des zwelten Bandese ist dem E1&e€ ch
besitz der Klöster gewidmet. Wenn Ulrich Utz das Ver-
dienst hat, Iür die merowingisch-karolingische Zeıt das 1gen-
kirchenwesen erstmalıg herausgestellt A aben, hat Schre1i-
ber sich ZU ersten ale IT das 1 Jahrhundert dieser Auf-
gabe unterzogen. Und WIFrKIIC IUr eine bedeutsame Periode!
edeute doch dieses Zeıtalter den interessanten Uebergang
VO Eigenkirchenrecht 7ABES Inkorporation. Das apsttum des

Jahrhunderts, besonders natürlich Alexander IL, nahm sich
der FEmanzıpation der Niederkirchen Adus den Händen der Lajlen
ebhaft auch nach dieser eite hın machte sich Ja der „clun1i1azen-
sische Reformgedanke“ geltend ber auch die Klöster wurden VOoON
diesen kırchlichen und päpstlichen aßnahmen, dıe zunächst

Laien gerichtetJ lebhaft betroffen „Jener große Vor-
stoß, den die RKefiformer den Besitz kırchlichen Figentums in
alkaler Hand unternahmen, IUr die Klöster eine oppelte
und ZWAl1 gegensätzliche olge Finmal wurde YEWID durch
die Uebertragungen der Laien, die sich ihres Kirchenbesitzes
entäußerten, die ahl der klösterlichen Kirchen ganz bedeutend
vermehrt, ohl auch. das Interesse der Öönche fur Inkorpora-
t1ionen Uund Ordensseelsorge gesteigert. Andererseits aber e_
richtete das apsttum, als die Kurie jene große Summe von
Synodalbeschlüssen und rec  ichen Entscheidungen herauft-
jührte, em Wiıllen der Reform Tec  iıchen HSUATNC
verleihen, auch IUr den klösterlichen Eigenkirchenbesitzer das
mıit Kechtsschranken, die ireilich zunächst zu Gunsten allgemein-kirchlicher Interessen und Zu Ungunsten der Laien geschaffen

Von jener keiormgesetzgebung, die energisch alt=
kirchliche Vorstellungen erneuerte und spezlell die Bischofsrechte
unterstrich, wurde auch der Eigenkirchenbesitz In Miıtleidenschaft
SEZODCNH. ärkung der ischofsmacht bedeutet immer eine
Memmung antıbischöflicher JTendenzen der Klosterkonvente148  Ein starker Teil des zweiten Bande5ist dem Eigenkirchen-  besitz der Klöster gewidmet. Wenn Ulrich Stutz das Ver-  dienst hat, für die merowingisch-karolingische Zeit das Eigen-  kirchenwesen erstmalig herausgestellt zu haben, so hat Schrei-  ber sich zum ersten Male für das 12. Jahrhundert dieser Auf-  gabe unterzogen. Und wirklich für eine bedeutsame Periode!  Bedeutet doch dieses Zeitalter den interessanten Uebergang  vom Eigenkirchenrecht zur Inkorporation. Das Papsttum des  12. Jahrhunderts, besonders natürlich Alexander III., nahm sich  der Emanzipation der Niederkirchen aus den Händen der Laien  lebhaft an; auch nach dieser Seite hin machte sich ja der „cluniazen-  sische Reformgedanke“ geltend. Aber auch die Klöster wurden von  diesen kirchlichen und päpstlichen Maßnahmen, die zunächst  gegen Laien gerichtet waren, lebhaft betroffen. „Jener große Vor-  stoß, den die Reformer gegen den Besitz kirchlichen Eigentums in  laikaler Hand unternahmen, hatte für die Klöster eine doppelte  und zwar gegensätzliche Folge. Einmal wurde gewiß durch  die Uebertragungen der Laien, die sich ihres Kirchenbesitzes  entäußerten, die Zahl der klösterlichen Kirchen ganz bedeutend  vermehrt, wohl auch das Interesse der Mönche für Inkorpora-  tionen und Ordensseelsorge gesteigert. Andererseits aber er-  richtete das Papsttum, als die Kurie jene große Summe von  Synodalbeschlüssen und rechtlichen Entscheidungen herauf-  führte, um dem Willen der Reform rechtlichen Ausdruck zu  verleihen, auch für den klösterlichen Eigenkirchenbesitzer da-  mit Rechtsschranken, die freilich zunächst zu Gunsten allgemein-  kirchlicher Interessen und zu Ungunsten der Laien geschaffen  waren. Von jener Reformgesetzgebung, die so energisch alt-  kirchliche Vorstellungen erneuerte und speziell die Bischofsrechte  unterstrich, wurde auch der Eigenkirchenbesitz in Mitleidenschaft  gezogen. Stärkung der Bischofsmacht bedeutet immer eine  Hemmung antibischöflicher Tendenzen der Klosterkonvente.  :3 Man hat:, die  Inkorporation 'das  „systematisch  ausgebaute Eigenkirchenrecht genannt. Aber dieser Ausbau  dieses Eigenkirchenrechtes begreift ein Gewinn- und Verlust-  konto zugleich für die Klöster in sich.“ (II, 17.) So wurde denn  das Klosterprivileg, wie überhaupt die von der Kurie in Sachen  der Klöster ausgehende Korrespondenz zum Ausdruck des  cluniazensischen Reformwillens. Freilich ist nicht zu verkennen,  daß in.Hinsicht auf manche pfarrkirchliche. Gerechtsame die  Päpste den Klöstern, die sich als Grundherren und Eigenkir-  chen fühlten, Zugeständnisse an deren germanisch-rechtliches  Empfinden machten. Aber stärker war doch schließlich bei den  Päpsten das Bestreben, selbst dann, wenn es sich um Klöster  handelte, dig den kirchlichen Interessen zuwiderlaufenden schäd-Man hat die Inkorporation das )) systematisc
ausgebaute Eigenkirchenrecht genannt Aber dieser Ausbau
dieses FEigenkirchenrechtes begreift eın Gewinn- und Verlust-
ONTO zugleich Tr die Klöster 1n sich.« (IL, L So wurde denn
das Klosterprivileg, WIeE überhaupt dıe vVon der Kurie in Sachen
der Klöster ausgehende Korrespondenz ZU USCTUC des
clun1azensischen Reformwillens. Freilich ist NIC verkennen,daß in Hınsicht aut manche pfarrkirchliche (jerechtsame dıe
Päpste den Östern, die sich als (jrundherren und Eigenkir-chen tühlten, Zugeständnisse anl deren germanısch-rechtliches
Empfinden machten ber tärker WarT doch SCHE  IC Del den
Päpsten das Bestreben, selbst dann, CS sich Klöster
andelte, die den kirchlichen Interessen zuwiderlaufenden SCHACs
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lichen Einflüsse des germanischen Kirchenrechtes überwin-
den „Sieghaft durchbrach die Leuc  Ta ogregorlanischer een
den Anschauungskre1s privatrechtlichen Denkens, der sich WI1IeEe
eın Nebelschleier über die eit VOIN damals eoTEe. in dem tur
dıe  enschen JEHET Tage LUT Haus und [FOT und Zubehör
aufragten, aber die ogroßen Fernblicke ehlten.“ IL, p53:;) Le1-
lich bedeutete dıe Zurüc  rängung germanıscher CAtisan-
schauungen zugleich eine ärkung des bischöflichen Einflusses140  lich_en' Einflüsse des’ gefmafiischen Kirchenrechtes zu überwin->  den. „Sieghaft durchbrach die Leuchtkraft gregorianischer Ideen  den Anschauungskreis privatrechtlichen Denkens, der sich wie  ein Nebelschleier über die Zeit von damals legte, in dem für  die Menschen jener Tage nur Haus und Hof und Zubehör  aufragten, aber die großen Fernblicke fehlten.“ (II, 183.) Frei-  lich bedeutete die Zurückdrängung germanischer Rechtsan-  schauungen zugleich eine Stärkung des bischöflichen Einflusses .  in Hinsicht auf die von den Abteien besessenen Kirchen und  Kapellen. „Wir gewinnen, wenn wir das Fazit päpstlicher Maß-  nahmen hinsichtlich der klösterlichen Eigenkirche ziehen, den  Eindruck, daß die Kurie nicht bloß die kirchenrechtliche Auto-  rität des Ordinarius gestärkt hat, sondern daß sie dem wer-  denden bischöflichen Territorialstaat Vorschub leistete. Es be-  deutete gewiß in unserer Periode eine Verminderung bischöf-  licher Rechte, wenn an des Bischofs Statt bischöfliche Offiziale  ihre rauhe Hand über klösterliche Eigenkirchen hielten. Aber  sobald der Zeitpunkt kam — und er war nicht mehr sehr fern  (13. Jahrhundert) — da die archidiakonale Macht zurückging,  erntete der Bischof die Frucht der Kleinarbeit seiner Beamten  und sah die nunmehr vielfach gebundene klösterliche Eigen-  kirche seiner Jurisdiktionsgewalt unterstellt.“ (II, 208 f.)  So behandelt denn dieser vierte Abschnitt „Kurie und klöster-  liche Eigenkirchen“ im einzelnen in einem ersten Kapitel  den Ursprung des Eigenkirchenbesitzes der Klöster, nämlich  den Erwerb durch Gründung und die sonstigen Erwerbsarten.  Ein zweites Kapitel widmet sich der Form und dem Inhalt  S  des Eigenkirchenrechtes und zwar 1. Spirituale Rechte: das-  Oratorium, die Kapelle (capella), die Pfarrkirche (plebs, ecclesia  baptismalis, parochia), Orden und Seelsorge, der Eigenkirchen-  priester und ferner 2. Temporalien der Eigenkirche: die Zahl  der Eigenkirchen, eigenkirchliches Zinswesen, der eigenkirch-  liche Zehent, die Oblationen, das Jus sepeliendi, die Tempo-  ralien des Eigenkirchenpriesters. Ein drittes Kapitel ist über-  schrieben „Eigenkirche und Bischof.“  Schon diese Kapitel-  1  überschriften lassen erkennen, wie nachdrücklich hier Probleme  der pfarrgeschichtlichen Forschung in Angriff genommen sind.  Besonders. für die Darstellung des den Klöstern zustehenden Be-  gräbnisrechtes kann man dankbar sein, da ja die.Untersuchung  von Peter Lex, das kirchliche Be  lich 'ausgefallen ist.  gräbnisrecht, ') _wenig glüpk:  {  Der Behandlung von „Kurie und Kloster in  dessen welt-  lichen Beziehungen“ wendet sich der.fünfte Abschnitt zu und  ) Regensburg 1904.in Hinsicht aut die VON den Abteien besessenen Kırchen und
Kapellen. S AMAIT gewinnen, WwWenn WIr das azı päpstlicher Maß-
nahmen hinsichtlich der klösterlichen Eigenkirche ziehen, en
Eindruck, daß die Kurie N1IC bloß die kirchenrechtliche 11tO=
rität des Ordinarius gestär nat, sondern daß SIE dem WeI-
denden bischöflichen Terriıtorialstaat OrSChHhu e1lstete FsS De-
deutete geWwIl In uUunNnseTrTer DPeriode eine Verminderung bischöf-
licher KRechte, WEn des 1SCNOIS bischöfliche Offiziale
ihre rauhe and ber klösterliche Eigenkirchen hielten ber
sobald der Zeıtpunkt kam und WAar N1IC mehr sehr iern
(3 Jahrhundert) da die archıdiakonale A zurückg1ng,rntete der Bischof die Frucht der Kleinarbeit seiner Beamten
und sah die nunmehr vielfach gebundene klösterliche igen-kiırche se1iner Jurisdiktionsgewalt unterstellt. « GE 208 I.)So behandelt enn dieser vierte Abschnitt )) Kurie und klöster-
1C Figenkirchen“ 1m einzelnen in einem ersten Kapıtelden rsprung des FEıgenkirchenbesitzes der Klöster, näamlıch
den Erwerb Urc Gründung und die sonstigen Erwerbsarten.
Eın zweiıtes Kapitel wıdmet sich der orm nd dem Inhaltdes Eigenkirchenrechtes und ZWar 1. Spirituale Rechte: das
Oratorium, die Kapelle (capella), die Pfarrkirche (plebs, ecclesiabaptismalis, parochia), enund Seelsorge, der Eigenkirchen-priester und ferner J1emporalien der Eigenkirche: die Zahlder Eigenkirchen, eigenkirchliches Zinswesen, der eigenkirch-IC Zehent, die Oblationen, das Jus sepeliendi, die empo-ralıen des Eigenkirchenpriesters. Fın drittes Kapıtel ist über-
schrieben „Eigenkirche nd Bischof.«“ on diese Kapıtel-überschriften lassen erkennen, WIE nachdrücklich 1er robleme
der pfarrgeschichtlichen Forschung in Angriff sınd.Besonders: IUr die Darstellung des den Ostern zustehenden Be-gräbnisrechtes kann nan dankbar sein, aa Ja die. Untersuchung
von eter LEX; das kıiırchliche Be
ich ausgeflallen ist gräbnisrecht, ') Wenig

Der Behandlung VonNn „Kurie und Kloster in dessen elt-
lichen Beziehungen “ wendet sich er Abschnitt ZU. und

_Regensburg 904
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se1in erstes Kapıtel, dem der Lokalforscher der Klos'tergeschichté
se1in Desonderes Interesse zuwenden wird, lautet und
Klostervermögen.“ Dem ETWEeFrD, der Schenkung, dem Tausch,
der Verjährung, aber auch dem Verlust des Klostervermögensdie Kurie 114e Destätigung der \tEC Kassierung mannig-
tach näherzutreten. uch Reliquien- und Ablaßwesen spielen
nach der wirtschaftlichen Seite hin eine DIie VON iRO=
aus Paulus manchen Trien gebotenen Forschungen ber
den rsprung des Aasses werden VOT Schreiber, der spezle
den den Ostern verliıehenen Ablaßprivilegien nachgehrt, glück-ich erganzt. Man S1e auch, W1IEe umtfassend der 1HOT den
KreIls selner Untersuchungen ausadenn Besonderes Interesse
erregt jernert, daß das Papsttum ZUT Umbildung der Wirt-
schaftsverfassung 1mM Jahrhunder Stellung nahm, a1lso
jener wıirtschaitlichen KrIis1s, welche die Kentenbesitzern g-wordenen Benediktinerabteien schwer erschütterte Die ‘ man-
nıgfachen aßnahmen des Papsttums bekundeten einen CNEeT-
gischen Testen Willen, der iinarziellen Not abzuhelfen, aber
S1Ee rugen dennoch das Zeichen kurlaler Ohnmacht SICH:
DIie Finanzkraft der en Benediktinerinstitute War einem
outen e1le a  ın während (iteaux und Premontre Se1IDSTIDE-
ußt und iinanzstar ihren eigenen Weg gingen, Jempler und
HMospitaliter aber In einem och schärferen Gegensatz als
(jeldmächte ausgesprochen kapitalistischen Charakters sıch pra-sentierten. ( 2597

Wenn die Kurie auch die Klostervogteiins Auge faßte,hat ihre Klosterpolitik gewiß einige Erfolge gezeltigt. och
hat S1e mehr die AÄAuswüchse des Vogtinstitutes beschne!l-
den versucht, als den (Charakter der VON dem Feudalisterungs-und J erritorlalisierungsprinzip Deherrschten Vogigewalt an-
ern vermocht. „Auch hier erwıes siıch die starke a einer

Zeıt tärker als der kurilale ille.« (IT, 261.) Von Interesse
ist hier auch, WAas Schreiber ber den Eintluß der Kurle, ber
die Entwicklung der CHOCTEN Immunıtät SaQT; der Autor streifthier die Kontroverse Kietschel-Seeliger. Ausführungen ber die
kırchenrechtliche Stellung der Famuli, aber auch UÜber die
mpörung von Vıllanen die Abteien, Was gleichfalls dıie
Zeichen eliner Zeit ankündigt, beschließen diesen AD=
schnitt.

ögen manche de behandelten verfassungs- undv Wi1"f-
schaftsgeschichtlichen Probleme dem einen der anderen Or-
ensschriftsteller lerner liegen, wıird doch dem sechsten
Abschnitt selne besondere Aufmerksamkeit zuwenden: „DIie
Kurıie und die monachale Urganitsation und Disziplin“ und

dem ersten Kapıtel dieses Abschnitts ist die Veberschrift „Mutter-
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loster und Cella“ vorgesetzt. S mag ‚maricher darüber er-
STAUNT se1n, daß hiıer jedes VON einem Benediktinerkloster ah-
hängige monachale oder monitiale Institut, selbst GE C eine
Abte]i ist als bezeichnet wird ber der vorsichtig Wa-
gende Vertasser urteilt Aaus dem Sprachgebrauch der Zeıt her=
Aaus und dieser, der eben ın en agen der cluniazensischen
Reform ein anderer Wal, als eute 1St, g1bt ihm TEe1C eın
( darauf. !) Interessan ist die Problemstellung erItscha
und Genossenschaft 1m Önchtum, ierner die LFrörterung ber
die Mangelhaftigkeit der cluniazensischen Urganisatiom. Clunys
Reiormarbeit, die sich ebhaft VON dem NS der päpstlichenEigenklöster unterstutzt sah  J geht zurück. Abhängige Abteien
und Priorate empören SICH.: Der I YD des reformireundlichen
1SCHOIS weıicht 1m Jahrhundert dem des Territorialpoliti-kers, das aber trılnt die cluni1azensische achtentwicklungempfindlich. In die Darstellung VOIN Urganisationsiragen wıird
auch as NSULU der Generalkapitel einbezogen. Berliıeres FOT=
schungen werden hier mM1t 11C weitergeführt. Fın zweiıtes
Kapitel 1St sodann der Stellungnahme der Kurıe A inner-
klösterliıchen en gew1idmet. ufnahme, ustritt, arctior relig10werden untersucht TU Verhältnisse in den Frauen-
klöstern jener /eit werden NIC verschwiegen. Telc VeI-
me1ldet der V ertasser, eine €1 trüber Vorkommnisse
generalisieren, WAas wohltuend berührt Ueberhaupt ist SE sich
dessen in einem SaNzen Buch vollauftf bewußt, daß jede Zeıt
chatten und IC hat. ?) Der Historiker dari eben NIC  Jobjektiv se1n, den cChHatten 1m Verhältnis 7ARRE (Gjesamtdar-
stellung und Zu Gesamtumfang des Werkes tärker ein-
zeichnen, als nötig ist Schreiber hat sıcherlich die HCHUSEMitte gehalten. Allerdings hat vor kurzem ein anderer For-scher,- er15er Holzapfel, In seinen Franziskanergeschichtendie mitgeteilten Schattenseiten der Streitigkeiten und ZänkereienN1IC AI Darstellung der VO Franziskanerorden ausgehen-den Lichtquellen paralysiert.

er s1iebente Abschnitt: „das außere achstum des Pri-
Vileos“ ist vorwiegend diplqma’;ischen Schlußbetrachtuhggn

„Interdicimus et1am, NE Qqu1s iıdem Besuense Ia  monasterium in cellam redi-
SE audeat, quamdıu monastic! Ord1ınıs observantia 1C domino praestante viguerit.“igne 163 1472 Jaffe-Löwenfeld, Regesta 6004 Der utor hier übrigens die/Ziffer des Mignebandes, 41S0O 163, setizen sollern, WAas ohl versehentlich unter-
blıeben 1st.

chreiber 304 „Freihc) wıird die Von mi1tgeteıilten Fälle
N1IC: einseitig' einschätzen dürfen FS gilt 1er mutatıs mutandıs ettberos (Kir-chengeschichte Deutschlands, Göttingen 154  5 657) Wort „Die’ Sittengeschichte
weil die Quellen tast 1Ur Cıe dunkle e1te derselben 1efern
der (jeistlichen 1n alterer Zeıt ist edesma. eine eidige Aufgabe der Kiırchengeschichte,

y dagegen die béssere‚stillere Wirksamkeit der Geistlichen weniger eachte‘ Wird.“
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gewIidmet F och einmal den Werdegang
den dıe bel ang den „Päpstlichen Kanzleiordnungen“ M1L-
geteilten Klosterprivilegiıen en Ihr Bau beruht
vornehmliıich auf der Arbeit der päpstliıchen Kanzleı des B,
Jahrhunderts

ch bın die Analyse dieses Werkes we1l S16

geeigne rgan das der Klostergeschichte
erfolgTeic gew1idme 1ST kurz anzudeuten daß WIT CeiN Buch

VOT uns en WIC 1Ss die etzten c ordensgeschichtlicher
Forschung selten einmal E olches geschenkt en el
1ST der Inhalt dieses Buches reicher als diese Änzeige VOGI-
muten äBt Mag die Kritik und Forschung nächster und ach
Tolgender Zeıt anl LEinzelheiten korrigieren der Ergänzungen
lıefern, wı1ird doch Schreibers Arbeit CH1IE grundlegende Be-
deutung aut ange Zeıt hinaus gesichert.SCHN, hinsichtlich deren
Ulrich 7 bereIits während der Drucklegung der ntier-
nationalen Wochenschrift (1} Dez 1909, Sp. 1568 bemerkte,

ManSC SCI CIn tLeigründiges und sehr gelehrtes Werk. 1
INa ermMeSsSSCN, daß diese Neuerscheinung IUr jede Kloster-
Dıblıothek die der Gjeschichte der voriranzıskanıschen en ihr
Interesse zuwendet intiach unentbehrlich 1ST Aus diesem Buche
wırd eben die (I)rdens- und Kulturgeschichte viele AN=-

schöpfen. Fın SahlzZ vorzügliches Sachregister {ut azu
CihN übriges

ber auch die Mendikanten dürifiten dem Verfasser VeTI-
pflichtet SCIMN der SC1INEINM Schlußwort bemerkt „WIr en
CINIYEC (irun  inıen der privilegienrechtlichen Entwicklung del
lteren en gezeichnet. Nur WENISC Jahrzehnte rennen 11S
noch VO Zeıtalter der Mendikanten. In ihren Privilegien WAar
FE vieles Erbgut AaUus vorfranziskanischer Zeıt aber azu irat

Wiederum geschah CS, WIEC eINsST en agen clun1a-
zensischer Refiform und der Schöpfung der arta charıtatis, daß
der (jeist Öönchsıdeale und des aus ihnen geborenen
Veriassungslebens die Privilegierung der Kurie 1in HNCUEC Bahnen
drän te nd bisher ungekannte Formen und Formeln aUus-
OSTe ({ (IT, 3768.) Der utor hat bereıits vielerorts SC1INEeIMNM
1G die Privilegien tür die lteren en mıit den späteren
iür die Franziskaner, Klarissen und Dominikaner _verglichen.

Vo] auch die eingehende Besprechung der Literarischen Beilage der
Kölnischen olkszeitung Nr. 492 VO Oktober 1910 „Wir stehen NIC. dl
als der wertvollsten rechts- un kirchengeschichtlichen Publikationen der letzten
Jahre bezeichnen. ' 334, Lucian Pfle Er;) Ebenso on demselben 111 der
Cisterzienser-Chronik 1910 Dezemberheft 353 350 1111 1n  A{“ auft den
Orden und SC1IHN besonderes Verhältnis ZUuU apsttum
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Fr Annn darum mite 1m Vorwort (1 X) bemerken: „So
INa diese Arbeit, die sıch tast ausscnhlie  ich den VOrfranziıs-
kanıschen en zuwendert, zugleic einen Beıitrag ZUr DIIVI-
legienrechtlichen Entwicklung der Bettelorden edeuten, die
Ja 1n mehr als elner IHSIC In den en Jahren in den
Vordergrun der historischen Forschung gerückt S1INd. 1el-
leicht g1Di diese Schrift den Anstoß dazu, daß AaUs den Ver-
lassungsnormen der Mendikanten die emente herausgesucht
werden, die den Konstitutionen und dem Verfassungsleben der
lteren en entnommen SInd.“ Fın WI1IeEe bedeutsames TE
auft dıe Franziskanergeschichte Allt, geht AL Genüge AdUus der
Auslassung hervor: „Wenn die Kurie iranzıskanische Klöster
als ihr igentum auffaßte, gyab S1e HIC etiwa LEUECN An
schauungen Raum. Päpstliche FEigenklöster gyab N1IC erst
in den agen des Franz VON Assisı, sondern schon In der
kKeiormperliode dos nd (J)dılos VOIN uny Ls ginNg N1IC
zZum wenigsten auft alte germanıisch-eigenkirchliche Vorstellun-
CN Zuruück, der iranzıskanische Klosterbesitz 1m igender romiıischen Kirche stand.“ (I1, LL Man s1e daß der tiet
schürtende übrigens priesterliche utor vielerorts 9anz BT
Bahnen weIlist


